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 Patienten-Behandlungsfahrten
     (Abrechnung mit Krankenkassen)

 Flughafen-Transfer

 Schülerbeförderung

 Kleinbus-Reisen

 Personenbeförderung
     (Mietwagen)
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Die Gemeinde informiert

Verschiedenes Notrufnummern

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Allgemein-, Augen-, HNO-Arzt Tel. 01805 / 19 12 12
Notruf Tel. 19 222
Polizei Tel. 110
Feuerwehr Tel. 112

Wertstoffhof
Montag geschlossen
Dienstag - Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Samstag 09.00 - 12.00 Uhr
Während der Sommerzeit zusätzlich
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr

Die hohen Temperaturen zur Obstbaumblüte und die schwül-
warme Witterung der vergangenen Wochen haben zu einer 
flächendeckenden Infektion durch den bakteriellen Feuer-
brand geführt. Keinesfalls darf infiziertes Schnittgut in die 
übliche Grünsammelstelle zur Kompostierung gelangen.
Im Wertstoffhof der Gemeinde Rott a. Inn ist zu den üblichen 
Öffnungszeiten ein entsprechend gekennzeichneter 
Container, der über die Müllverbrennung geleert wird, 
bereitgestellt.

 
Bücherei im Gemeindehaus

Die Bücherei ist bis zum 16. September geschlossen

Öffnungszeiten

Kasse

Folgende öffentliche Abgaben der Gemeinde Rott a. Inn 
sind am 15.08.2007 fällig:

• Grundsteuer A • Grundsteuer B
• Gewerbesteuer • Abfallbeseitigung
• Abschlag Wasser- und Kanalabgaben

Bitte geben Sie bei der Zahlung Ihre Personenkonto-
nummer an. Zur Zahlungsvereinfachung nutzen Sie bitte 
die Einzugsermächtigung. Auskunft erteilen Hr. Reiner 
oder Fr. Mayer, Telefon 08039/9068-16

Bodenrichtwerte für die Gemeinde Rott a. Inn
Der Gutachterausschuss beim Landratsamt Rosenheim 
hat zum 31.12.2006 für den Bereich des Landkreises 
Rosenheim die Richtwerte ermittelt. Es besteht die 
Möglichkeit, in der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses be im Landratsamt Rosenheim,  
Wittelsbacher Str. 53, Zimmer 602 oder 608, 
(gutachterausschuss@lra-rosenheim.de) Auskunft über 
die Richtwerte zu erhalten. Die Bodenrichtwertauskünfte 
sind in der Regel kostenpflichtig. Da die Richtwerte-
sammlung grundsätzlich urheberrechtlich geschützt ist, 
sind die Anfragen schriftlich an die Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses zu stellen.


